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8. Abschnitt 

Vollstreckbarerklärung ausländischer Entscheidungen über die Regelung der Obsorge 
und das Recht auf persönlichen Verkehr 

Vollstreckbarerklärung 

§ 112. (1) Ausländische gerichtliche Entscheidungen über die Regelung der Obsorge und das Recht 
auf persönliche Kontakte können nur vollstreckt werden, wenn sie vom Gericht für Österreich für 
vollstreckbar erklärt wurden. Dabei sind gerichtliche Vergleiche und vollstreckbare öffentliche Urkunden 
gerichtlichen Entscheidungen gleichzuhalten. 

(2) Eine ausländische Entscheidung ist für vollstreckbar zu erklären, wenn sie nach dem Recht des 
Ursprungsstaats vollstreckbar ist und kein Grund für die Verweigerung der Vollstreckbarerklärung 
vorliegt. 


